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§ 115 3. Kapitel — Straftaten gegen die Persönlichkeit 80

Pflichten zu verstehen, die nicht ausdrücklich dem Schutze von Leben 
und G esundheit dienen. Zwischen der besonders verantw ortungslosen Ver
letzung der Sorgfaltspflichten und der fahrlässigen Tötung m uß ein kau
saler Zusam m enhang bestehen.

§ 115

Vorsätzliche Körperverletzung
(1) Wer vorsätzlich die Gesundheit eines Menschen schä

digt oder ihn körperlich mißhandelt, wird von einem gesell
schaftlichen Organ der Rechtspflege zur Verantwortung ge
zogen oder mit öffentlichem Tadel, Geldstrafe, Verurteilung 
auf Bewährung oder Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren be
straft.

(2) Der Versuch ist strafbar, wenn gefährliche Mittel oder 
Methoden angewandt werden.

1. Die vorsätzlichen K örperverletzungen reichen von den lebensge
fährlichen G esundheitsschädigungen bis zur wenig schweren kör

perlichen Beeinträchtigung.
Soweit nicht auf G rund der Folgen ein schwerer Fall vorliegt, werden 

alle vorsätzlichen K örperverletzungen von § 115 erfaßt. Eine Verschärfung 
der Strafe, wie sie das StGB (alt) fü r die K örperverletzung gegenüber 
V erw andten aufsteigender Linie vorsah, ist fü r das sozialistische StGB 
abgelehnt worden, weil sie Ausdruck einer patriarchalischen Fam ilien
auffassung ist. Soweit vom Sorgeberechtigten gegenüber K indern und J u 
gendlichen eine K örperverletzung in  Form  einer M ißhandlung begangen 
wird, ist in § 142 Abs. 1 Ziff. 2 eine besondere Regelung getroffen worden. 
Bei Beteiligung an Schlägereien i. S. des § 227 (StGB alt) sind un ter A b
kehr von der dort aufgestellten Schuldverm utung die konkreten T at
beiträge zu erforschen und die K örperverletzungsbestim m ungen (§115 ff.) 
bzw. die Bestim m ungen über das Rowdytum  (§ 215) oder andere Vor
schriften zum Schutze der staatlichen O rdnung anzuwenden.

2. Abs. 1 beschreibt die einfache K örperverletzung und en thält den
Grundtatbestand der K örperverletzungsdelikte. Der G rund tatbe

stand bzw. der Begriff der K örperverletzung en thält zwei A lternativen: 
die körperliche M ißhandlung und die G esundheitsschädigung eines M en
schen. i

3. Die G esundheitsschädigung ste llt es auf die Folgen ab ; sie ist die 
H erbeiführung eines vom N orm alen k rankhaft abweichenden Zu

standes. H ierunter fä llt sowohl die H erbeiführung als auch die Verschlech
terung eines pathologischen Zustandes. Zu seiner Feststellung ist erfor
derlich, den Zustand des Betroffenen vor der S tra fta t m it dem  nach dem 
Handeln des Täters (unter U m ständen m it H ilfe eines ärztlichen Gut-


